Nr. 39 Diözesanverordnung zum Vorgehen bei sexuellem Missbrauch Minderjähriger

durch Geistliche und andere kirchliche Mitarbeiter im

Bereich des Bistums Eichstätt

Mit dieser Diözesanverordnung werden die Leitlinien zum Vorgehen bei sexuellem

Missbrauch Minderjähriger durch Geistliche im Bereich der Deutschen

Bischofskonferenz (s. o. Nr. 38) in diözesanes Recht des Bistums Eichstätt umgesetzt:

Diözesanverordnung zum Vorgehen bei sexuellem Missbrauch

Minderjähriger durch Geistliche und andere kirchliche Mitarbeiter

im Bereich des Bistums Eichstätt

Geltung

(1) Diese Verordnung gilt für alle Fälle von sexuellem Missbrauch Minderjähriger

durch Geistliche, das heißt durch Priester und Diakone, die im Bistum

Eichstätt inkardiniert sind und dort ihren Wohnsitz haben, sowie für

alle Geistlichen und Ordensleute, die im Auftrag des Bischofs im Bistum

Eichstätt tätig sind.

(2) Im Einklang mit den jeweiligen arbeitsrechtlichen Regelungen gilt diese

Verordnung auch für jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im hauptoder

nebenamtlichen kirchlichen Dienst, deren Arbeitsverhältnisse den

Bestimmungen der Grundordnung für den kirchlichen Dienst unterliegen.
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15. Versetzungen erfordern eine umfängliche Information.

Für den Fall einer Versetzung (unbeschadet Leitlinie 12) oder bei Verlegung

des Wohnsitzes von Geistlichen, die sich des sexuellen Missbrauchs

Minderjähriger schuldig gemacht haben, wird der neue Dienstgeber oder

kirchliche Obere, in dessen Bereich er sich künftig aufhält, über die besondere

Problematik in Kenntnis gesetzt.

IX. Entsprechendes Vorgehen bei anderen kirchlichen Mitarbeitern

16. Bei Missbrauch durch andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im kirchlichen

Dienst wird entsprechend vorgegangen.

Gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im haupt- und nebenamtlichen

kirchlichen Dienst, die sich sexuellen Missbrauchs Minderjähriger schuldig

machen, wird im Einklang mit den jeweiligen arbeitsrechtlichen Regelungen

entsprechend vorgegangen. Personen, die sich sexuellen Missbrauchs

Minderjähriger schuldig machen oder gemacht haben, werden auch in der

ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Pfarrgemeinden

oder kirchliche Verbänden nicht geduldet.

67

(3) Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich des sexuellen

Missbrauchs Minderjähriger schuldig machen bzw. gemacht haben, müssen

von den jeweiligen Verantwortlichen von der Arbeit mit Kindern und

Jugendlichen ferngehalten werden.

Bischöflicher Beauftragter

(4) Der Bischof ernennt einen Beauftragten für die Prüfung von Vorwürfen

des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger. Die Ernennung gilt für einen

Zeitraum von drei Jahren. Eine Wiederernennung ist möglich. Innerhalb

dieses Zeitraums kann der Beauftragte seine Beauftragung an den Bischof

zurückgeben; der Bischof kann aus einem schwerwiegenden Grund die

Beauftragung widerrufen.

(5) Alle Personen, die von einem Fall sexuellen Missbrauchs Minderjähriger

durch Geistliche oder kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kenntnis

erhalten, und sei es auch nur verdachtsweise, sollen sich direkt an den

Beauftragten wenden und ihm den Fall bzw. den entsprechenden Verdacht

mündlich oder schriftlich vortragen.

(6) Alle kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, jeden

Fall, der ihnen bekannt wird, und auch jeden diesbezüglichen Verdacht

unmittelbar dem Beauftragten zu melden.

(7) Der Bischöfliche Beauftragte hat die Aufgabe, unmittelbar nach Kenntnisnahme

eines entsprechenden Vergehens oder eines Verdachts sorgfältig

den Sachverhalt zu ermitteln, damit auf dieser Grundlage vom Bischof gegebenenfalls

eine kirchenrechtliche Voruntersuchung eingeleitet werden

kann.

Arbeitsstab

(8) Dem Beauftragten wird ein Arbeitsstab aus einschlägig ausgewiesenen

Fachleuten zur Seite gestellt. Die Mitglieder des Arbeitsstabes werden

vom Bischof für eine Dauer von drei Jahren berufen. Eine Wiederberufung

ist möglich. Innerhalb dieses Zeitraums können die Mitglieder des Arbeitsstabes

ihre Mitarbeit aufgeben; der Bischof kann aus einem schwerwiegenden

Grund die Beauftragung zurücknehmen.

(9) Der Arbeitsstab unterstützt den Bischöflichen Beauftragten in seiner gesamten

Tätigkeit. Gemeinsam mit ihm entwickelt er entsprechende Hilfsangebote

für die Opfer und deren Angehörige sowie für die Menschen im

Umfeld von Opfern und Tätern (vgl. Leitlinien V., 8 und 10). Er plant und

ermittelt ebenfalls geeignete therapeutische Behandlungsmöglichkeiten

für die Täter (vgl. Leitlinien V., 9 und VI, 12).

Gespräche mit Opfer und Täter

(10) Zur Ermittlung des Sachverhalts sowie zur Veranlassung erster Hilfen für

das Opfer führt der Bischöfliche Beauftragte unmittelbar, nachdem er

Kenntnis von einem Vergehen bzw. von einem diesbezüglichen Verdacht
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erhalten hat, Gespräche mit dem Opfer sowie mit dem Verdächtigten. Der

Beauftragte entscheidet über die Reihenfolge der Gespräche.

(11) Zu diesen Gesprächen kann er einen Juristen aus dem Arbeitsstab hinzuziehen,

gegebenenfalls auch noch eine weitere geeignete Person aus dem

Arbeitsstab. Auch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten des Opfers können

vom Beauftragten an den Gesprächen beteiligt werden.

(12) Ziel dieser Gespräche ist zum einen die Ermittlung des Sachverhalts und

zum anderen die möglichst umgehende Veranlassung von ersten Hilfen

für Opfer und Täter. Über diese Gespräche wird ein Protokoll angefertigt,

das von allen Beteiligten unterzeichnet wird.

(13) Unabhängig vom Fortgang der kirchenrechtlichen Voruntersuchung und

gegebenenfalls eines kirchlichen Strafverfahrens bietet der Bischöfliche

Beauftragte den Opfern sexuellen Missbrauchs, den Angehörigen des Opfers

sowie den Menschen im Umfeld von Opfer und Täter entsprechende

menschliche, therapeutische und pastorale Hilfen an (vgl. Leitlinien V., 8

und 10).

Information des Bischofs

(14) Der Bischöfliche Beauftragte informiert den Bischof unmittelbar, nachdem

er von einem Fall sexuellen Missbrauchs bzw. von einem diesbezüglichen

Verdacht Kenntnis erhalten hat.

(15) Der Bischöfliche Beauftragte trägt dem Bischof ebenfalls das Urteil vor,

das er sich in dieser Angelegenheit persönlich gebildet hat, und berät

den Bischof im Hinblick auf gegebenenfalls weitere zu veranlassende

Schritte.

(16) Der zuständige Personalreferent bietet dem Täter entsprechende psychologische,

therapeutische und geistliche Hilfen an (vgl. Leitlinien V., 9 und

VI, 12).

Entscheidung des Bischofs

(17) Der Bischof entscheidet auf der Grundlage der Informationen des Bischöflichen

Beauftragten, ob der Verdacht auf sexuellen Missbrauch Minderjähriger

durch einen Geistlichen oder kirchlichen Mitarbeiter soweit erhärtet

ist, dass eine kirchenrechtliche Voruntersuchung eingeleitet werden

muss.

(18) Der Bischof entscheidet auch über die dienstliche Verwendung sowie über

den Aufenthalt des Verdächtigten während der Dauer der Voruntersuchung

bzw. bis zur Verhängung von Strafen.

Bis zum Erweis des Gegenteils gilt für den Verdächtigten die Unschuldsvermutung.

Auch muss der gute Ruf des Verdächtigten nach Möglichkeit

gewahrt werden.

(19) Falls sich der Verdacht nicht erhärtet hat, führt der Bischof gemeinsam mit

dem Bischöflichen Beauftragten ein abschließendes Gespräch mit dem
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dächtigungen künftig abgewehrt werden können und wie der gute Ruf

des Betreffenden wieder hergestellt werden kann. In diesem Gespräch

kann auch eine andere dienstliche Verwendung des Verdächtigten erörtert

werden.

Der Bischöfliche Beauftragte führt ein Gespräch mit dem vermeintlichen

Opfer, in dem die Entscheidung des Bischofs dargelegt wird.

Kirchenrechtliche Voruntersuchung

(20) Die im kirchlichen Strafrecht vorgesehene Voruntersuchung (cc. 1717–

1719 CIC) wird durch Dekret des Bischofs angeordnet. Die Voruntersuchung

wird von dem Kanonisten, der Mitglied im Arbeitsstab ist, durchgeführt.

Der Voruntersuchungsführer kann Fachleute aus dem Arbeitsstab

hinzuziehen.

(21) Das Ergebnis der Voruntersuchung wird mit allen Akten und einer schriftlichen

Beurteilung des Falles durch den Voruntersuchungsführer dem Bischof

vorgelegt. Sofern diese Akten nicht für einen nachfolgenden Strafprozess

benötigt werden, sind sie im Geheimarchiv der Kurie sorgfältig

aufzubewahren.

(22) Gemäß Schreiben der Glaubenskongregation an die Bischöfe vom 18. 05.

2001 legt der Bischof das Ergebnis der Voruntersuchung der Glaubenskongregation

vor, sofern es sich bei dem Verdächtigten um einen Kleriker

handelt. Die Glaubenskongregation entscheidet über das weitere Vorgehen.

(23) Richtet sich der begründete Verdacht des sexuellen Missbrauchs gegen

sonstige kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, entscheidet der Bischof

unter Beachtung der jeweiligen arbeitsrechtlichen Bestimmungen

über das weitere Vorgehen.

Zusammenarbeit mit staatlichen Strafverfolgungsbehörden

(24) Hat sich der Verdacht sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen aufgrund

der Voruntersuchung erhärtet, wird dem Täter vom Bischöflichen

Beauftragten zur Selbstanzeige geraten, sofern nicht bereits eine Anzeige

vorliegt oder Verjährung eingetreten ist.

(25) In diesem Fall informiert der Bischöfliche Beauftragte die zuständige

Staatsanwaltschaft und hält bis zum Abschluss ihrer Ermittlungen seitens

des Bistums Verbindung zu ihr.

Hilfen für Opfer und Täter

(26) Die Opfer sexuellen Missbrauchs und die Menschen in ihrem Umfeld haben

Anspruch auf entsprechende menschliche, therapeutische und pastorale

Hilfe. Bei der Auswahl und Inanspruchnahme entsprechender Hilfsmöglichkeiten

werden sie vom Bischöflichen Beauftragten oder von einem

Mitglied des Arbeitsstabes beraten.
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(27) Der Anspruch des Opfers, insbesondere im Hinblick auf die Finanzierung

entsprechender Hilfsmöglichkeiten, richtet sich gegen den Täter.

Das Bistum verpflichtet sich, im Bedarfsfall in Vorleistung zu treten, damit

die notwendigen Hilfen rasch und unbürokratisch gewährt werden können.

(28) Der Täter ist in jedem Fall verpflichtet, sich einer fachkundigen therapeutischen

Behandlung zu unterziehen. Für jede Weiterbeschäftigung im

kirchlichen Dienst ist dies unabdingbare Voraussetzung. Der zuständige

Personalreferent berät den Täter bei der Auswahl einer geeigneten Therapie.

(29) Auch nach dem Abschluss der Therapie ist der Täter verpflichtet, mit dem

zuständigen Personalreferenten in dauerndem Kontakt zu bleiben. Auf

diese Weise soll unter anderem sichergestellt werden, dass die vereinbarten

Maßnahmen einer geistlichen und therapeutischen Begleitung tatsächlich

eingehalten werden.

(30) Weigert sich der Täter, eine Therapie anzutreten, bricht er eine Therapie

ab oder bricht er den Kontakt zu dem zuständigen Personalreferenten ab,

wird er nach entsprechender Verwarnung und bei andauernder Widersetzlichkeit

mit einer gerechten Strafe belegt.

Weiterbeschäftigung

(31) Spätestens mit der Einleitung eines kirchlichen Strafverfahrens wird der

Täter vorläufig von der Ausübung aller seiner kirchlichen Ämter entbunden,

sofern dies noch nicht mit der Einleitung der kirchenrechtlichen Voruntersuchung

geschehen ist.

(32) Geistliche und sonstige kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die

sich des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger schuldig gemacht haben,

werden nach Verbüßung verhängter Strafen in keinem Fall mehr in solchen

Bereichen eingesetzt, in denen sie für Kinder und Jugendliche Verantwortung

tragen.

(33) Unabdingbare Voraussetzung für jede Art von Weiterbeschäftigung im

kirchlichen Dienst sind eine entsprechende positive Prognose durch den

zuständigen Personalreferenten, die Durchführung einer entsprechenden

Therapie, die Fortführung flankierender Maßnahmen sowie der bleibende

Kontakt mit dem Personalreferenten.

Öffentlichkeit

(34) Die Information der Öffentlichkeit erfolgt durch die Pressestelle des Bistums.

Prävention

(35) Bestimmungen zur Durchführung entsprechender Präventionsmaßnahmen

(vgl. Leitlinien VIII., 14) werden in die Ausbildungsordnungen der
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einzelnen kirchlichen Berufsgruppen aufgenommen. Bei der Durchführung

solcher Maßnahmen kann die Mithilfe des Arbeitsstabes in Anspruch

genommen werden.

Diese Verordnung tritt am 01. 02. 2003 in Kraft. Sie ist im Pastoralblatt des Bistums

Eichstätt zu veröffentlichen.

Eichstätt, 31. Januar 2003
